
Landratsamt Ansbach, Sachgebiet 32, Postfach 1502, 91506 Ansbach 

Anleitung zur Erstellung einer Selbstauskunft aus dem Vollstreckungsportal 
(erforderlich zur Beantragung einer gewerbe- oder gaststättenrechtlichen Erlaubnis) 

 
1. Im Internet www.vollstreckungsportal.de eingeben und registrieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Registrierung muss in jedem Fall durchgeführt werden. Bitte gehen Sie wie 
folgt vor. Auf „Registrierung Auskunft“ klicken, in der dann folgenden Seite die 
persönlichen Daten (Anrede, Name, Vorname, E-Mail, Wohnort) eingeben und 
auf „Speichern“ klicken. Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Felder 
sind Pflichtfelder und müssen zwingend ausgefüllt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daten eingeben 

http://www.vollstreckungsportal.de/


Landratsamt Ansbach, Sachgebiet 32, Postfach 1502, 91506 Ansbach 

2. Empfang einer E-Mail vom Gemeinsamen Vollstreckungsportal der Länder 
 

Nachdem die Registrierung abgeschlossen wurde erhält man folgende E-Mail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Erhalt eines Schreibens mit Freischaltungs-PIN 
 

Nach ein paar Tagen kommt die Freischaltungs-PIN per Post. Anschließend muss man 
zur Freischaltung des Zugangs auf den ersten Link in der E-Mail klicken, die Benutzer-
kennung (= E-Mail Adresse, die Sie bei der Registrierung angegeben haben) sowie die 
Freischaltungs-PIN aus dem Brief eingeben und ein Kennwort selbst vergeben. Dieses 
Kennwort muss mindestens 6 Zeichen enthalten und darf höchstens 20 Zeichen lang sein. 
Aus Sicherheitsaspekten sollte ein Passwort aus Buchstaben (Groß/Kleinschreibung), 
Zahlen und Sonderzeichen bestehen. Bitte merken Sie sich dieses Kennwort. Die mit ei-
nem Sternchen (*) gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und müssen zwingend aus-
gefüllt werden. Anschließend noch einen Haken in das Kontrollkästchen „Ich habe die 
rechtlichen Hinweise zur Kenntnis genommen“ setzen und auf „Anmelden“ klicken. Der 
Registrierungsvorgang ist dann abgeschlossen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benutzerkennung (= E-Mail Adresse, die 
Sie bei der Registrierung angegeben 
haben) und PIN aus dem Schreiben ein-
geben sowie Kennwort vergeben, wieder-
holen und merken! 

Erster Link zur Registrierung 

Zweiter Link zur Anmeldung 
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4. Anmeldung im Vollstreckungsportal zur Erstellung einer Selbstauskunft 
 
Über den zweiten Link in der E-Mail (siehe Nr. 2) kann man sich jetzt erstmals (und dann 
immer wiederkehrend) im Vollstreckungsportal anmelden, um eine Selbstauskunft zu er-
stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschließend noch einen Haken in das Kontrollkästchen „Ich habe die rechtlichen 
Hinweise zur Kenntnis genommen“ setzen und auf „Anmelden“ klicken. Der 
Anmeldevorgang ist dann abgeschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dann auf „Schuldnerverzeichnis“ klicken. 
 
 

Hier Benutzerkennung (= E-Mail 
Adresse) und das selbst gewählte 
Kennwort (siehe Nr. 3 eingeben 
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5. Erstellung und Ausdruck der Selbstauskunft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und müssen 
zwingend ausgefüllt werden. Bei „Einsichtsgrund“ ist „zur Auskunft über ihn selbst 
betreffende Eintragungen“ auszuwählen. Die Felder „Name“, „Vornamen“ und „Wohnort“ 
müssten sich dann selbst mit Daten füllen, da diese Daten bereits bei der Registrierung 
hinterlegt wurden. Bei „weitere Erläuterung“ ist anzugeben für welchen Zweck die 
Selbstauskunft benötigt wird (z.B. Antrag Reisegewerbekarte, Antrag Gaststättenerlaubnis 
usw.) Das Geburtsdatum und der Geburtsort sind ebenfalls noch anzugeben. 
Abschließend ist noch das „Zentr. Vollstreckungsgericht“ auszuwählen. Für Personen mit 
Wohnsitz im Landkreis Ansbach ist dies das Amtsgericht Hof. Liegt der Wohnsitz 
außerhalb Bayerns ist das jeweils dann zuständige Amtsgericht auszuwählen. 
Abschließend auf „Suche“ klicken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Suchergebnis erscheint dann, ob Treffer (= eidesstattliche Versicherungen) im Daten-
bestand gefunden wurden oder nicht. Anschließend ist das Ergebnis der Selbstauskunft 
auszudrucken und dem gewerberechtlichen Antrag (Reisegewerbekarte, Gaststätte, Be-
wacher o.ä.) beizufügen oder nachzureichen. 
 

Stand: 25.03.2015 


